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Wer darf teilnehmen?

� jede Rechtsperson

(Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Universitäten 
sowie KMU, Körperschaften öffentlichen Rechts, aber 
auch natürliche Personen) mit Sitz in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, eines am 7. 
Forschungsrahmenprogramm assoziierten Landes oder 
eines Drittlandes)

� Institute der Gemeinsamen Forschungsstelle
(JRC – Joint Research Centre) der Kommission 

� jede internationale Organisation von 
europäischem Interesse
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Mindestteilnahmebedingungen

Artikel 5 der Beteiligungsregeln

� zumindest 3 Rechtspersonen müssen teilnehmen, 
wovon jede in einem Mitgliedsstaat der EU oder 
in einem Assoziierten Staat ihren Sitz haben 
muss (nicht 2 im selben Mitgliedsstaat oder 
assoziierten Staat)

� alle 3 Rechtspersonen müssen unabhängig von 
einander im Sinne von Artikel 6 sein
� keine Rechtsperson ist unter der direkten oder 

indirekten Kontrolle der anderen bzw. unter der selben 
direkten oder indirekten Kontrolle
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Assoziierte Staaten

Ein assoziierter Staat (associated country – AC)

� ist ein Drittstaat, der ein internationales Abkommen mit 
der Europäischen Union abgeschlossen hat unter dem 
er zu Teilen oder zum gesamten Rahmenprogramm 
einen finanziellen Beitrag leistet

� Zur Zeit sind 11 Staaten am 7. Rahmenprogramm 
assoziiert (Stand 13. Februar 2008):

� Albanien

� Island

� Israel

� Liechtenstein

� Kroatien

� Mazedonien

� Montenegro

� Norwegen

� Schweiz

� Serbien

� Türkei
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Mindestteilnahmebedingungen

� Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahmen 
(Coordination and Support Actions – CSA) außer 
es werden Forschungstätigkeiten koordiniert

� Marie Curie – Maßnahmen zur Unterstützung der Aus-
und Weiterbildung sowie der Laufbahnentwicklung von 
Forschern

� Pionierforschung (IDEAS)

Mindestteilnahmebedingung ist die Teilnahme von 

einer Rechtsperson
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Partnerländer der internationalen
Zusammenarbeit (ICPC –
International Cooperation Partner Countries)

Mindestteilnahmenbedingungen:

� zumindest 4 Rechtspersonen;

� zumindest  2 müssen in Mitgliedsstaaten der EU oder 
assoziierten Staaten ihren Sitz haben (jedoch nicht im 
selben Staat oder assoziierten Staat);

� zumindest 2 müssen sich in einem Partnerland der 
internat. Zusammenarbeit (ICPC) befinden (jedoch nicht im 
selben, außer das Arbeitsprogramm bestimmt es anders);

� alle 4 Rechtspersonen müssen unabhängig von einander
sein
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Vertragsverhandlungen

� Beginn der Verhandlungen “Letter of invitation to 
negotiations“

� Koordinator und Project Officer (PO) der
Kommission verhandeln über die technischen, 
rechtlichen und finanziellen Details des Grant 
Agreement

� Ende der Verhandlungen: Unterzeichnung des 
Grant Agreement
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Förderobergrenzen

(für direkte Kosten, Verbundprojekte)

Research activities – grundsätzlich 50%
� KMU – 75%

� Gemeinnützige öffentliche Einrichtungen – 75%

� Universitäten und höhere Bildungseinrichtungen – 75%

� Forschungsorganisationen – 75%

Demonstration activities – 50%

Other activities – 100%
� Management activities – 100%

� Training activities – 100%  
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Förderobergrenzen (Übersicht)
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Kosten

Kosten sind erstattungsfähig sofern sie:

� tatsächlich beim Partner entstanden sind

� während der Projektlaufzeit

� gemäß den üblichen Management- und 
Buchhaltungspflichten ermittelt und nachweisbar

� für die Erfüllung der Projektziele verwendet

� in den Büchern des Partners erfasst

� im Voranschlag des Gesamtbudgets angegeben
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Kostenarten

Erstattungsfähige Kosten sind:

� Direkte Kosten
können dem Projekt unmittelbar
zugerechnet werden

� Indirekte Kosten
können dem Projekt nicht unmittelbar 
zugerechnet werden, stehen aber in 
unmittelbaren Zusammenhang mit den 
direkten Kosten
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Erstattungsfähige Kosten

Direkte Kosten

� Personalkosten

� Gerätekosten

� Materialkosten

� Reisekosten

Indirekte Kosten 
(Overheads)

� Miete

� Strom/Gas/Wasser

� Telefon und Internet

� Büroausstattung 

� Postgebühren
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Berechnung der indirekten Kosten

1.) Reale indirekte Kosten
1.a) Berechnung der realen 
indirekten Kosten
(Projektlevel)

1.b) Vereinfachte Methode
(„simplified method“)

steht allen Teilnehmern offen; 
sie benötigen ein geeignetes 
Buchhaltungssystem 

steht allen Teilnehmern offen, 
sofern sie nicht schon 1.a) 
verwendet haben 
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Berechnung der indirekten Kosten

2.) Pauschalsätze
2.a) Standard-Pauschalsatz
(20%) („standard flat rate“) 

2.b) Übergangspauschale 
(60%) („special transitional
flat rate“)

steht allen Teilnehmern offen, 
sofern sie nicht schon 1.a) oder 
1.b) verwendet haben 

steht öffentlichen Non-Profit Org., 
Forschungs- und Bildungs-
einrichtungen und KMUs offen, 
die die realen ind. Kosten nicht 
mit Sicherheit bestimmen 
können, bei Förderformen die 
FTE umfassen

CSA: max. 7% der direkten Kosten
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Prüfbescheinigung für Kostenabrechnungen

Certificate on the Financial Statements (CFS)

� Obligatorisch für alle Zahlungen (interim und final) 
der EU sofern der kumulierte, noch nicht
zertifizierte Beitrag ≥ € 375.000 beträgt

AUSNAHMEN:
� Projekte ≤ 2 Jahre und die EU-Zuwendung
≥ € 375.000: nur ein CFS beim final payment nötig

� Sofern ein Certificate of the Methodology (CoM) 
von der Kommission akzeptiert wurde, ist kein
CFS for interim payments nötig; erst am Ende des 
Projektes beim final payment
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Konsortialvertrag

� Obligatorisch vor Ende der Verhandlungen
abzuschließen (außer die Ausschreibung
bestimmt etwas Anderes)

� Regelt die Rechte und Pflichten der Partner im
Konsortium (Innenverhältnis)

� Neuer Modellkonsortialvertrag:
� DESCA Version 2.0, Mai 2008

� http://www.desca-fp7.eu/
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Aktuelle Herausforderungen

VOR der Vorschlagseinreichung

� PIC (Participant Identification Code)
� alle Teilnehmer des 7. RP bekommen einen PIC

� sollte bereits zur Antragstellung verwendet werden

� PIC kann zur Einreichung via EPSS (Electronic 
Proposal Submission Service) verwendet werden

� URF (Unique Registration Facility)
� VORTEIL: alle Organisationen müssen während der

gesamten Laufzeit des 7. Rahmenprogrammes ihre
Daten nur einmal an die Kommission senden
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Wie lautet der PIC meiner 
Organisation?
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Falls Sie noch keinen PIC haben:

Registrierung in der URF
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Ende der URF-Registrierung

� PIC (Participant Identification Code)

� Nach 48 Stunden für die Einreichung eines 
Proposals in EPSS zu verwenden

� Sofort in den NEF (Negotiation Forms) in den 
Vertragsverhandlungen verwendbar
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LEAR (Legal Entity Appointed Representative)

Jede Organisation muss einen bestellten Vertreter 
der Rechtsperson, den LEAR bestimmen, der 
Zugang zur URF hat und die Organisationsdaten 
überwacht

Bestellung des LEAR:

� LEAR Appointment Form

� LEAR role and tasks

ausfüllen und vom rechtlichen Vertreter der 
Organisation unterschrieben an die Kommission 
(Central Validation Team – CVT) senden (per Post)
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Kontakt:

Mag. Carla Chibidziura
FFG Europäische und Internationale Programme
Tel: +43 (0)5 7755 - 4005
carla.chibidziura@ffg.at

Mag. Martin Baumgartner
FFG Europäische und Internationale Programme
Tel: +43 (0)5 7755 - 4008
martin.baumgartner@ffg.at


